
AMT UNTERSPREEWALD

Stadt: Golßen

  öffentlich        nicht öffentlich        Dringlichkeit

Gremium Beteili-
gung

Datum der
Sitzung

TOP Beratungsstatus

Bildungs-,Jugend-,Kultur- u.
Sportausschuss

vorberatend

Planungs-, Bau-, Wirtschafts- u.
Umweltausschuss

vorberatend

Hauptausschuss vorberatend

Ortsbeirat Mahlsdorf vorberatend

Ortsbeirat Zützen vorberatend

Stadtverordnetenversammlung beschließend

Beratungsgegenstand: Umbau von 2  Mietwohnungen in  der  Bahnhofstraße  16a in
15938 Golßen, 3.OG links und 3.OG rechts

Einreicher der Vorlage Vorlagennummer Datum
König - BA 168-2019 03.12.2019

A. Beschlussvorlage:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
den Umbau von 2 Mietwohnungen in der Bahnhofstraße 16a in 15938 Golßen, 3.OG links
und 3.OG rechts, zu einer Mietwohnung mit einer Wohnungsgröße von ca. 90 m².

 
  

Begründung der Beschlussvorlage:

Mit Beschluss-Nr.  112-2019  hat  die  Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Golßen  das
Bauamt beauftragt,  die  baulichen  Voraussetzungen  für  den  Umbau  von  2  kleinen
Mietwohnungen in der Bahnhofstraße 16a in 15938 Golßen zu einer großen Mietwohnung
abzuprüfen.

Dazu fand am 06.11.2019 ein Vor-Ort-Termin  mit  einem Architekten zur Herstellung eines
Durchbruchs für  die  Zusammenlegung  der  beiden  Mietwohnungen  in  der  Bahnhofstraße
16a (3.OG rechts und 3.OG links) in 15938 Golßen statt.

Im Ergebnis  des  Vor-Ort-Termins  besteht  grundsätzlich  die  Möglichkeit  einen  Durchbruch
herzustellen. Diesbezüglich ist im Vorfeld die Wandstärke zu prüfen und eine Materialprobe
zu nehmen. In Abhängigkeit der Wandstärken sind für den Türdurchbruch voraussichtlich 2
Stahlträger HAE 120 einzubauen. Durch das Bauamt werden die Leistungen entsprechend
ausgeschrieben.

Bei der Zusammenlegung der beiden Mietwohnungen wird eine Küche in einen Wohnraum
umfunktioniert. Es bleiben beide Bäder bestehen. Ein Bad wird mit einer Badewanne sowie
das zweite Bad mit einer Dusche ausgestattet.   
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Hinweis:

  

Finanzielle Auswirkungen

   Ja   Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: im i. H. von  zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt  einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : einmalig
jährlich
keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart Ja Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto in Höhe von
noch verfügbare Mittel
Vergabevorschlag .

Anlagen

  

B.1. Stellungnahme des Ortsbeirates/Ortsvorstehers:
 

Anhörung war erforderlich

Ja Nein

Stellungnahme liegt anbei

Stellungnahme lag bei Versendung nicht vor

B.2. Stellungnahme Hauptausschuss:
 

Zustimmung Hauptausschuss

Ablehnung Hauptausschuss

Beschlussvorlage lag dem Hauptausschuss nicht vor

Datum Unterschrift des zuständigen FA-Leiters:
Schudek - BA
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C. Beschluss:  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
 

    nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

 in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage
oder Ablehnung der Beschlussvorlage

  

Zustimmungsempfehlung Hauptausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bildungsausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bauausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22 BbgKVerf
nicht teilgenommen:
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Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiter Amtsdirektor
Vorsitzende/r der

Stadtverordnetenvertretung
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